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Text 

Instandhaltung und Überprüfung 

§ 8. (1) Der Eigentümer ist verpflichtet, seine Container in sicherem Zustand zu erhalten. 
Zugelassene Container sind einer regelmäßigen Überprüfung zu unterziehen. Dabei ist der Container 
zumindest durch eingehende Außen- und Innensichtkontrollen auf Mängel zu untersuchen, die eine 
Gefahr für Personen, Sachen oder die Umwelt darstellen können. 

(2) Die erste Überprüfung eines Containers muß spätestens fünf Jahre nach der Herstellung, jede 
weitere jeweils innerhalb von 30 Monaten ab der vorangegangenen erfolgen. 

(3) Das Datum, bis zu dem der Container zum ersten Mal überprüft sein muß, ist in der Form 
Monat/Jahr (jeweils zweistellig) an der nach Regel 1 Abs. 2 lit. b und dem Anhang der Anlage I des CSC 
vorgesehenen Stelle auf dem Sicherheitszulassungsschild anzugeben. Dasselbe gilt für das Datum, bis zu 
dem eine weitere Überprüfung durchgeführt sein muß. Dieses kann aber auch mit mindestens 10 mm 
großen Ziffern deutlich und dauerhaft in nächstmöglicher Nähe zum Sicherheitszulassungsschild 
angegeben werden. 

(4) Der Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst hat dem Eigentümer auf dessen Antrag 
die Genehmigung zu erteilen, ein von Abs. 2 und 3 abweichendes Programm der laufenden Überprüfung 
durchzuführen, wenn nachgewiesen wird, daß ein zumindest gleich hoher Sicherheitsstandard 
gewährleistet ist. Der Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst kann vom Antragsteller 
verlangen, daß er hierüber einen Bericht einer in § 3 Abs. 2 genannten Stelle oder Organisation beibringt. 
Für diese Genehmigung ist eine Verwaltungsabgabe in Höhe von 109 Euro zu entrichten. 

(5) Mit der Genehmigung ist eine fortlaufende Nummer zuzuweisen, die zusammen mit der 
vorangestellten Kennzeichnung „ACEP-A“ anstelle der in Abs. 3 genannten Daten in gleicher Weise auf 
dem Sicherheitszulassungsschild oder in dessen nächstmöglicher Nähe anzubringen ist. 

(6) Die Überprüfungen gemäß Abs. 4 sind im Zusammenhang mit einer größeren Reparatur, 
Wiederaufarbeitung und zu Beginn oder bei Beendigung des Mietverhältnisses durchzuführen. Sie 
müssen in jedem Fall mindestens alle 30 Monate stattfinden. 

(7) Der Eigentümer eines zugelassenen Containers hat Aufzeichnungen über durchgeführte 
Instandhaltungsüberprüfungen und Reparaturen zu führen, in die der Behörde und den Kontrollorganen 
(§ 10) auf Verlangen Einsicht zu gewähren ist. Bei Eigentümerwechsel sind die Aufzeichnungen dem 
neuen Eigentümer zu übergeben und von diesem fortzusetzen. 

(8) Hat der Eigentümer seinen Wohnsitz oder Hauptsitz in einem Land, das noch keine Vorschriften 
hinsichtlich der Überprüfung von Containern erlassen hat, so kann er sich den Bestimmungen dieses 
Paragraphen unterwerfen und ist insoweit einem Eigentümer mit Wohnsitz oder Hauptsitz im Inland 
gleichzuhalten. Hat der Eigentümer seinen Wohnsitz oder Hauptsitz im Inland und überprüft er seine 
Container nach den Vorschriften einer anderen Vertragspartei des CSC, so muß er innerhalb eines Jahres 
ab Inkrafttreten dieses Gesetzes die Bestimmungen dieses Paragraphen anwenden und gegebenenfalls 
einen Antrag gemäß Abs. 4 stellen. 


